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Baulinienabänderung 
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Genehmigt vom Gemeinderat der Stadt Bern 

am 14. OEZ. 1960 

Namens des Gemeinderates 
Der Stadtpräsident: 

P* 
- U 

Der Stadtschreiber: 

Vom Regierungsrats genehmigt, 
unter Vorbehalt von Drittmannsrechten. 

-6. Jan. 1961 
BERN, den  

Im Namen des Regieryhgsrates 
Der Präsident! De/StaaUschreiber: 

-UiT 

Bern,den 25.Okt.I960 Stadtplanungsamt Bern 

//< 

Stadtplänen 

 3M 
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• Genehm igungs-Vermerke 

Auflagt--   Abschluss des Einsprache Verfahrens • 

Erledigte Einsprachen 

Aufrechterhaltene Einsprachen: 

ßemäss Art. 10 AtW BVG picht behandelte Einsprachen • 

Nachträgliche Einsprachen gemäss Art 10 AHE BVG- 

Genehmigung durch den Gemeinderat: 

enehmigt durch die Einwohnergemeinde Bern am: 

mit: ^ Namens der Einwohnergemeinde Bern 

Nein Der Stadtschreiber: 

Genehmigung durch den Regierungsrat: 

dieser Baulinienabänderung erklären sich einverstanden 

Parzelle No. 379 Regierung von Gros 

-jEBüSÄ! 

Kirchenfeldstrasse ! ® 
262t 

mi/x 

m 
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622 

Die Genehmigung dieses Planes betrifft nur die neuen Baulinien, 

nicht aber die Strassentinien (Exprcprationsflache ). 

— DER STÄDTPLANER 
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Legende : 

Neue Baulinien 

Vom Reg.-Rat genehmigte Baulinien 

Vom Reg.-Rat genehmigte heute auf¬ 

zuhebende Baulinie 

 Neue Strassenlinien 


	Plaene
	Genehmigungsverfuegung



